
Rechts- und Staatsbewußtseins als erzieherische Aufgabe der Aus
schüsse der Nationalen Front behandelt werden konnte und auch für 
die künftige Tätigkeit der Schiedskommissionen Schlußfolgerungen 
gezogen wurden.

Hauptfragen der Zusammenarbeit

Ich glaube, daß wir für die künftige Arbeit und Zusammenarbeit einige 
Probleme beachten müssen. Erstens gilt es doch, Schlußfolgerungen für 
die politisch-ideologische Arbeit und für die Festigung des Rechts
und Staatsbewußtseins der Bürger aus bestimmten Gesetzesverletzun- 
gen, Strafprozessen und Strafverfahren zu ziehen. Das ist noch das ein
fachste in der Zusammenarbeit der Rechtspflegeorgane mit den Kräf
ten der Nationalen Front.
Es kommt dabei zum Beispiel auf die Auswertung bestimmter Ver
fahren an, die gemeinsam im Wohngebiet oder in den entsprechenden 
Betrieben vorgenommen wird. Die erzieherische Wirkung wird sich 
dabei auf die Festigung des Rechtsbewußtseins und auch des Verant
wortungsbewußtseins jedes einzelnen Bürgers richten müssen. Es wird 
aber notwendig sein, daß Absprachen über solche Auswertungen von 
Verfahren schon sehr frühzeitig, etwa im Ermittlungsstadium oder 
beim Abschluß des Ermittlungsverfahrens, zwischen den Rechtspflege
organen und den Ausschüssen der Nationalen Front getroffen werden, 
um bereits mit der Verhandlung ein Höchstmaß an erzieherischer Wir
kung und an Mobilisierung der Bürger für die Überwindung von 
Gesetzesverletzungen zu erreichen.
Ein zweites, komplizierteres Problem ist die Einbeziehung der Bürger 
und der Ausschüsse der Nationalen Front in Zusammenarbeit mit den 
Rechtspfiegeorganen in die Beseitigung von Ursachen von Vergehen 
und ihre Verhütung. In vielen Untersuchungen ist zutreffend fest
gestellt worden, daß die Beseitigung solcher Umstände, die eine Ge
setzesverletzung begünstigten, und die Beseitigung von Hemmnissen 
bei der Lösung ökonomischer Aufgaben oftmals ein und dasselbe sind. 
Das ist zum Beispiel bei bestimmten Inventurdifferenzen im Handel 
der Fall, die oft durch ungenügende Kontrolle sowohl von seiten der 
Handelsorgane als auch der gesellschaftlichen Organe, der Verkaufs
stellenausschüsse, der Ortshandelskollektive und der Ausschüsse der 
Nationalen Front usw., begünstigt worden sind. Das ist auch in vielen 
anderen Fragen so, wie es sich beispielsweise in Bitterfeld gezeigt hat. 
Dort wurde unter guter Zusammenarbeit der Ständigen Kommission 
Bauwesen der Volksvertretung mit einigen Baustellen die Verbesse
rung der Baustellenordnung, die Sicherung des Materials usw. erreicht. 
Was die Leitung der Baustelle nicht durchsetzte, wurde mit Hilfe der 
Bauarbeiter erreicht. Wir glauben, daß die Ausschüsse der Nationalen 
Front und die in ihnen vertretenen Organisationen und Parteien in 
den betreffenden Gebieten eine solche Arbeit der ständigen Kom-
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